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Übersetzungshilfe RTS27 und RTS28 
Berichte zur Ausführungsqualität 
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Übersetzungshilfe: 
 
RTS27 – Berichte zur Ausführungsqualität 
 
Die Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) schreibt vor, dass 
Wertpapierfirmen, die Kundenaufträge ausführen, vierteljährlich für alle Transaktionen, die von einer 
Wertpapierfirma in ihrer Eigenschaft als systematischer Internalisierer (SI) oder Market Maker (MM) 
ausgeführt werden, Berichte über die Ausführungsqualität veröffentlichen, die Messwerte pro 
Handelsplatz, Handelstag und Finanzinstrument enthalten. 
 
Die Berichte müssen ab dem 30. Juni 2018 vierteljährlich veröffentlicht werden und sich auf 
Transaktionen beziehen, die im ersten Quartal 2018 und danach ausgeführt wurden. Diese Berichte 
können über die untenstehende Suchschnittstelle heruntergeladen werden. 
 
Ausführlichere Informationen über Inhalt und Format der zu veröffentlichenden Berichte sind in der 
delegierten Verordnung mit technischen Regulierungsstandards bezüglich der von den 
Ausführungsplätzen vierteljährlich zu veröffentlichenden Daten über die Qualität der Ausführung von 
Transaktionen (RTS 27) definiert. Das technische Format, das von SEB AB gewählt wurde, ist XML. 
 
Abgrenzungen 
Die Berichte wurden aufgrund der derzeitigen technischen Beschränkungen nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt. Daher könnten in einigen Bereichen einige vorbörsliche Daten fehlen. 
 
Berichte suchen und herunterladen 
 
Venue      Handelsplatz 
Venue type     Art des Ausführungsplatzes 
Reporting period     Berichtszeitraum 
Report group     Art von Finanzinstrument 
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Übersetzungshilfe: 

RTS28 – Berichte zur Ausführungsqualität 

Die Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) schreibt vor, dass 
Wertpapierfirmen, die Kundenaufträge ausführen, für jede Klasse von Finanzinstrumenten jährlich 
die fünf wichtigsten Ausführungsplätze und die fünf wichtigsten Makler in Bezug auf das 
Handelsvolumen, an denen sie im Vorjahr Kundenaufträge ausgeführt haben, sowie Informationen 
über die Qualität der erhaltenen Ausführung zusammenfassen und veröffentlichen müssen (Art. 
27.6). Die Berichte müssen spätestens am 30. April eines jeden Jahres veröffentlicht werden und 
sich auf die im Vorjahr ausgeführten Transaktionen beziehen. Diese Berichte stehen unten zum 
Herunterladen zur Verfügung.  

Ausführlichere Informationen über Inhalt und Format der zu veröffentlichenden Berichte sind in der 
delegierten Verordnung mit technischen Regulierungsstandards für die jährliche Veröffentlichung 
von Informationen über die Identität der Ausführungsplätze und über die Qualität der Ausführung 
durch Wertpapierfirmen definiert (RTS 28). Das technische Format, das von SEB AB gewählt wurde, 
ist XML. 
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Abgrenzungen 
Aufgrund technischer Beschränkungen wird SEB keine vollständigen Informationen über den Anteil 
aggressiver und passiver Order liefern können. 

 

 

Übersetzungshilfe: 

Berichte suchen und herunterladen 

RTS28-Berichte für SEB AB und SEB S.A. (Luxemburg) können durchsucht und heruntergeladen 
werden. 

Hinweis: Die SEB Kapitalförvaltning Finland AB wurde im Juni 2018 mit der SEB AB fusioniert. Die 
Berichte für das erste Halbjahr 2018 können ebenfalls recherchiert und heruntergeladen werden. 
Transaktionen nach der Verschmelzung sind in der Erstellung der Berichte für SEB AB für das Jahr 
2018 enthalten. 

Hinweis: Internet Explorer wird empfohlen 

Reporting period     Berichtszeitraum 

Reporting entity     Report betrifft folgende Juristische Person 

Instrument class     Finanzinstrumentenklasse 


